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Merkblatt zur Gewährung einer Zuwendung für die Anschubfinan-
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1. Allgemeine Hinweise 

Die Förderung ist an die Einhaltung von Förderbestimmungen geknüpft, die in den forstlichen 
Förderrichtlinien und weiteren Vorschriften festgelegt sind. 

Die aktuellen Richtlinien für die forstliche Förderung (Fördergrundsätze Wald) geben Ihnen 
Auskunft über die Grundsätze der Zuwendungsgewährung. Hier erfahren Sie, ob und wenn ja, 
unter welchen Bedingungen eine von Ihnen geplante Maßnahme förderfähig ist und ob Sie 
zum Kreis der Antragsberechtigten gehören. 

Die forstlichen Förderrichtlinien, weiterführende Schreiben und die Nebenbestimmungen zur 
Projektförderung finden Sie auf der Homepage der Landesforsten Rheinland-Pfalz  
https://www.wald.rlp.de/de/nutzen/foerderung-der-forstwirtschaft/ . Auf Anforderung werden 
Ihnen die Unterlagen auch zugesandt. 

2. Fördergegenstand und Zuwendungsvoraussetzungen 

Kommunalwald in Rheinland-Pfalz ist von Besitzzersplitterung und Gemengelage mit anderen 
Waldbesitzenden geprägt. Viele Kleinbetriebe haben mit strukturellen Nachteilen zu kämpfen. 
Daher müssen körperschaftliche Forstbetriebe in Rheinland-Pfalz in die Lage versetzt werden, 
in leistungsstarken, effizienten und eigenständigen sowie an deren Bedürfnissen ausgerichte-
ten Strukturen zu handeln. Kommunale Kooperationen können dazu beitragen. Forstzweck-
verbände nach § 30 Landeswaldgesetz (LWaldG) bieten diesbezüglich eine geeignete Form 
des Zusammenschlusses. 

Mit der Förderung sollen Anreize zur Gründung von Forstzweckverbänden geschaffen und 
diese in deren Gründungsphase finanziell unterstützt werden. 

Gefördert wird der Zusammenschluss mehrerer rheinland-pfälzischer kommunaler Forstbe-
triebe zu einem Forstzweckverband nach § 30 LWaldG. Die Förderung unterstützt den Forst-
zweckverband in Form einer Startbeihilfe im Jahr der Gründung und den zwei darauffolgenden 
Jahren. 

Förderfähig sind 
 

• Personal Reisekosten (z.B. Koordinator) 
• Kosten externe Berater 
• Kosten Fortbildung eigenes Personal 
• Gebühren Notarkosten und Gründungskosten 
• erstmalige Beschaffung Büroeinrichtung 
• Maschinen 
• Geräte und Software 
• erstmalige Beschaffung von Fahrzeugen für Transport von Material und Arbeitskräften. 

Nicht förderfähig sind 
 

• Forstzweckverbände, die insgesamt eine Gründungsgröße von 1.000 ha reduzierte 
Holzbodenfläche unterschreiten. 

• Forstzweckverbände, die keinen Nachweis zur Gründung des Zweckverbandes erbrin-
gen können (Beschluss über eine Satzung und Bestimmung der Aufgaben des Forst-
zweckverbandes). § 4 des KomZG ist zu beachten. 

 
 
 
 
Zuwendungsvoraussetzungen 
 

https://www.wald.rlp.de/de/nutzen/foerderung-der-forstwirtschaft/
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a) Zusammenschluss mehrerer rheinland-pfälzischer kommunaler Forstbetriebe. 
b) Wirksame Gründung eines Zweckverbandes nach § 30 LWaldG. Dazu bedarf es des 

Nachweises der Bestimmungen zur Gründung eines Zweckverbandes nach § 4 KomZG 
über: 

o Den Beschluss über eine Satzung 
o Die Bestimmung der Aufgaben des Forstzweckverbandes. 

c)  Die schriftliche Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung muss im Gründungsjahr 
erfolgen 

d) Die förderfähige Mindest-Gründungsgröße liegt bei nachweislich 1.000 Hektar reduzierte 
Holzbodenfläche. 

 
 
Art und Höhe der Zuwendung, Bagatellgrenze 

a) Zuwendungsart: Projektförderung 
b) Beihilfeart: De-minimis Beihilfe 
c) Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung 
d) Bagatellgrenze:  
e) Bemessungsgrundlage/ Höhe der Zuwendung: 5.000 € pro Jahr, maximal für 3 Jahre 
f) Förderhöchstbetrag: 15.000 € für drei Jahre 
g) Die Auszahlung erfolgt als Teilabrechnung 

o mit der Bewilligung im Gründungsjahr (nach Bestandskraft des Zuwendungs-
bescheides)  

o und auf Abruf für das jeweilige Jahr in einer Summe bei Vorliegen der Voraus-
setzungen. 

h) Die zu fördernden Kosten sind in geeigneter Form (z.B. Unternehmensrechnungen, Lohn-
abrechnungen) spätestens mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen. Die eingereichten 
Rechnungen und Belege müssen einen eindeutigen Bezug zur Maßnahme haben. 

 
Förderzweck, Widerrufsvorbehalt 
 
Der Förderzweck ist mit Durchführung der Maßnahme erreicht.  
 
Vergabe 
 
Hinsichtlich der Vergabe von Aufträgen und deren Durchführung wird darauf hingewiesen, 
dass die geltenden Bestimmungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegaler Beschäfti-
gung und zur Tariftreue zu beachten sind. 
Des Weiteren ist bei der Vergabe von kommunalen Körperschaften/ Zweckverbänden folgen-
des zu beachten: 
Kommunale Gebietskörperschaften und Zweckverbände 
Zur Erfüllung des Zuwendungszweckes sind Aufträge im Rahmen von rechtlich vorgegebenen 
Vergabeverfahren zu erteilen (Pkt. 3.1 ANBest-K). Das Vergabeverfahren ist zeitnah, vollstän-
dig und nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
 
3. Ablauf des Förderverfahrens 
 
3.1 Einreichen des Antrages 

Ihren Förderantrag senden Sie bitte an die zuständige Untere Forstbehörde (Forstamt), 
die Ihren Antrag nach örtlicher Prüfung an die Bewilligungsbehörde (Zentralstelle der Forst-
verwaltung in Neustadt a. d. Weinstraße – Obere Forstbehörde -) weiterleitet. Auf dem An-
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tragsvordruck ist die Adresse der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt a. d. Wein-
straße – Obere Forstbehörde - bereits vorgedruckt. 
Zuständige untere Forstbehörde ist das Forstamt, in dessen Bezirk die Maßnahme liegt. In 
Zweifelsfällen können Sie die zuständige untere Forstbehörde bei der Bewilligungsstelle erfra-
gen.  
Nach Antragseingang prüft die Zentralstelle der Forstverwaltung, ob die Fördervoraussetzun-
gen vorliegen und die Zuwendung gewährt werden kann. 

3.2 Bewilligung 

Sofern die Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen, erhalten Sie einen Bewilligungs-
bescheid mit der Zusage der voraussichtlichen Zuwendung und mit den damit verbundenen 
Bestimmungen, die einzuhalten sind, um die Zuwendung nach Durchführung des Vorhabens 
abrufen zu können. 
Die Bewilligungsbehörde kann zulassen, dass die beantragten Vorhaben  
vor Erteilung einer Bewilligung begonnen werden können. In diesem Fall erhalten Sie eine 
Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn (Vorabgenehmigung), mit der Sie berechtigt 
sind, die beantragte(n) Maßnahme(n) zu beginnen und auszuführen, ohne dass damit die 
Möglichkeit der Zuschussgewährung verloren geht. Der Bewilligungsbescheid ergeht dann 
zum späteren Zeitpunkt; oft erst zum Zeitpunkt des Einreichens des Zahlantrages mit gleich-
zeitigem Verwendungsnachweis.  

Erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides oder einer Genehmigung des vorzeitigen 
Vorhabenbeginns (Vorabgenehmigung) darf mit der beantragten Maßnahme begonnen 
werden. Beginn des Vorhabens ist bereits die Erteilung eines Auftrages zur Durchfüh-
rung bzw. die Aufnahme von Eigenarbeiten. 

 
3.3 Durchführung der Maßnahme 
Bei der Maßnahmendurchführung sind die jeweils geltenden Fördergrundsätze, Richtlinien 
und weiterführende Regelungen zu beachten. 
 
3.4 Zahlantrag mit Verwendungsnachweis (VN) 
Nach Durchführung der Fördermaßnahme legen Sie dem zuständigen Forstamt einen „Zahl-
antrag mit Verwendungsnachweis“ vor, mit dem Sie die zweckentsprechende Verwendung der 
abzurufenden Zuwendung nachweisen und die auszuzahlende Zuwendung abrufen. 
Gleichzeitig dient der Verwendungsnachweis auch der Herleitung der Zuwendungshöhe, die 
sich jetzt aufgrund der tatsächlichen Ausführung ergibt. 
Das Forstamt prüft, ob die geförderten Maßnahmen im Sinne der Förderbestimmungen durch-
geführt wurden und die Angaben im Zahlantrag/ Verwendungsnachweis plausibel sind. An-
schließend wird der Zahlantrag mit der Stellungnahme des Forstamtes an die Bewilligungsbe-
hörde weitergeleitet. 
Bei einer Bewilligung für den gesamten Förderzeitraum von drei Jahren, kann jährlich ein Zahl-
antrag mit Verwendungsnachweis gestellt werden, um eine Abschlagszahlung zu erhalten. 
 
3.5 Auszahlung 

Die Bewilligungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen für die Gewährung und die Auszah-
lung der Zuwendung vorliegen und legt die endgültige Förderhöhe fest.  
Sofern die Voraussetzungen gegeben sind, erhalten Sie einen Auszahlungsbescheid (Aus-
zahlungsbenachrichtigung) oder im Falle einer Vorabgenehmigung einen Bewilligungsbe-
scheid.  
In der Folge wird Ihnen die im Bescheid genannte Zuwendung ausgezahlt. 
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4. Erläuterungen zum Antragsvordruck 

Mit dem Antragsvordruck für die „Anschubfinanzierung von Forstzweckverbänden nach § 30 
Landeswaldgesetz“ können alle Projekte in einem Antrag beantragt werden, wenn diese Pro-
jekte in dem Betrieb durchgeführt wurden, für den der Antrag gilt. 
Punkt 1 Antragsteller(in) 
Lfd.-Nr.1.1 Einzelunternehmer ist derjenige Waldbesitzer, der allein über die Waldfläche (als 
Eigentümer oder Besitzer) verfügt. Bei mehreren Verfügungsberechtigten (z. B. auch „Mitei-
gentum“) ist die Zeile „Unternehmensbezeichnung“ zu benutzen oder eine Anlage beizulegen. 

Forstzweckverbände nach §30 LWaldG gelten als eigenständige Forstbetriebe. 

Punkt 2 Allgemeine Angaben 

Lfd.-Nr. 2.1 Mindestflächengröße des Forstzweckverbandes beträgt 1.000 ha. Darunter ist 
keine Förderung möglich. 

Bei lfd. Nr. 2.3 und 2.4 sind der Landkreis und der Forstamtsbezirk inklusive Nummer des 
Forstamtes, in dem der Forstzweckverband liegt, anzugeben. Letzteres können Sie bei Ihrem 
örtlich zuständigen Forstamt erfragen. 

Punkt 3 Angaben zum Vorhaben 

Lfd.-Nr.3.1 Hier ist das Jahr anzugeben, für das der Antrag gilt. Die Anschubfinanzierung ist 
auf drei Jahre begrenzt. 
Ein Förderantrag kann für die gesamten drei Jahre gestellt werden. Je nach Verfügbarkeit der 
Haushaltsmittel kann eine Vorabgenehmigung oder Bewilligung für den gesamten Zeitraum 
gelten. 
 
Falls die Bewilligung oder Vorabgenehmigung auf das Haushaltsjahr begrenzt ist, ist im 
nächsten Jahr vor Maßnahmenbeginn ein neuer Förderantrag zu stellen! 
 
Der Zuwendungsempfänger muss im Gründungsjahr einen schriftlichen Antrag auf Gewäh-
rung der Zuwendung stellen. 
 
Falls zum Zeitpunkt der Antragstellung der Satzungsbeschluss und die Bestimmung der Auf-
gaben noch nicht mitgesendet werden können, ist eine vorläufige Vorabgenehmigung oder 
Bewilligung möglich. Bedingung ist, dass die Unterlagen baldmöglichst nachgereicht werden. 
 
Lfd. Nr. 3.2 Auftragsvergabe oder Angebotszuschlag gelten bereits als Maßnahmenbeginn. 
Vergewissern Sie sich davor, dass Ihnen eine Vorabgenehmigung oder Bewilligung zu diesem 
Zeitpunkt vorliegt. 
 
Punkt 4 Beantragung der Gesamtzuwendung 
Feld: Mitteilung der Bewilligungsbehörde 
Die Förderung der Anschubfinanzierung von § 30 Forstzweckverbänden wird als „De-minimis 
Beihilfe“ abgewickelt. 
Die durch die EU hierzu ergangenen Vorschriften verpflichten den Zuwendungsgeber, dass er 
im Rahmen der Antragstellung dem Zuwendungsempfänger (=Antragsteller) mitteilt, wenn es 
sich um eine „De-minimis Beihilfe“ handelt. 
So wird der Zuwendungsempfänger bei Beantragung weiterer „De-minimis Beihilfen“ von an-
deren Zuwendungsgebern (z.B. im Agrarbereich) in die Lage versetzt, entsprechende Aus-
künfte bzgl. beantragter aber noch nicht bewilligter „De-minimis Beihilfen“ zu erteilen. 
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Lfd.-Nr.4.1: Bei der Herleitung der Zuwendung sind die förderfähigen Kosten anzugeben. Sie 
errechnen sich aus den voraussichtlichen Bruttokosten für förderfähige Anschaffungen. Von 
diesen Bruttokosten sind die Mehrwertsteuer, Skonti/ Rabatte und die Kosten für nicht förder-
fähige Leistungen abzuziehen. 
Die voraussichtliche Zuwendung wird durch Multiplikation der förderfähigen Kosten mit dem 
Fördersatz errechnet. Der Fördersatz liegt bei der Anschubfinanzierung für Forstzweckver-
bände nach § 30 LWaldG bei 100%. 
 
Eine Abweichung von diesen Werten ist unter Angabe der Antragsnummer der Bewilli-
gungsbehörde vor Durchführung mitzuteilen. Diese Änderungen bedürfen einer Geneh-
migung durch die Bewilligungsbehörde. Eine Genehmigung dieser Änderungen kann 
nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen! 
 
Für die Mitteilung der Änderung ist  

• die Seite 4 Förderantrages, 
• eine formlose Begründung der Änderung der Bewilligungsbehörde zuzusenden. 

 
 
Punkt 5 Erklärungen des Antragstellers 

Unter diesem Punkt sind die Regeln des Förderverfahrens aufgeführt. Der Antragsteller ist 
gehalten, je nach Ausprägung diese zur Kenntnis zu nehmen, anzuerkennen oder einzuhalten. 
Er bestätigt dies durch seine Unterschrift am Ende des Antragsformulars. 

 

Lfd.-Nr. 5.9 Subventionen 

Die mit diesem Antrag beantragten Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264 
Strafgesetzbuch in Verbindung mit dem Subventionsgesetz, die beide auszugsweise wieder-
gegeben werden:  
Auszug Strafgesetzbuch 

§ 264 Subventionsbetrug 

1. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft wer:  
 
1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das 

Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) über sub-
ventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige 
Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind 

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften 
oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwendet. 

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe 
über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte 
Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tat-
sachen gebraucht. 
 

2. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. aus groben Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege für 

sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention großen Ausmaßes erlangt, 
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht oder 
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3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung miss-
braucht. 

3. § 263 Abs. 5 gilt entsprechend.1 
 

4. Wer in den Fällen des Absatzes Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

5. Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, dass auf Grund der Tat 
die Subvention gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Täters nicht gewährt, so wird 
er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Gewähren zu verhindern. 
 

6. Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach den Absät-
zen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). Gegenstände, auf die 
sich die Tat bezieht, können eingezogen werden; § 74a ist anzuwenden. 
 

7. Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist 
1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an Betriebe oder 

Unternehmen, die wenigstens zum Teil 
a) ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und 
b) der Förderung der Wirtschaft dienen soll, 

2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird. 
Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentliche Unter-
nehmen.  
 

8. Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen, 
1. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von dem Subventionsgeber als sub-

ventionserheblich bezeichnet sind oder 
2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das 

Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich abhängig ist. 
 

Auszug Subventionsgesetz 
       
      § 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen 
 

1. Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsachen 
mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem 
Belassen der Subvention oder es Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforde-
rung der Subvention oder Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten 
zur Offenbarung bleiben unberührt. 

2. Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder durch 
den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwen-
dungsbeschränkung verwenden will, hat dies rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzu-
zeigen. 

 
§ 4 Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

1. Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung 
und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils un-
erheblich. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt 

 
1 § 263 Abs. 5: Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortge-
setzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht. 
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verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Wei-
tergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils maßgebend. 

2. Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventionsvorteils ist ausge-
schlossen, wenn im Zusammenhang mit einer beantragten Subvention ein Rechtsgeschäft oder 
eine Handlung unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen wird. Ein Miss-
brauch liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen unangemes-
sene Gestaltungmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder einen Subventionsvorteil für sich 
oder einen anderen in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, obwohl dies dem Subventions-
zweck widerspricht. Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzun-
gen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils in einer dem Subventionszweck wider-
sprechenden Weise künstlich geschaffen werden. 

 
Die für die beantragte Förderung geltenden subventionserheblichen Tatsachen sind unter 
Punkt 5.9 benannt. 
 

Punkt 6 De-minimis 
Beihilferechtlich gesehen wird die beantragte Zuwendung als sog. De-minimis Beihilfe ge-
währt. Gem. den Vorgaben der EU hat der Zuwendungsgeber sich vor der Gewährung von 
De-minimis Beihilfen zu vergewissern, dass bestimmte Vorgaben erfüllt sind. Um die Einhal-
tung dieser Vorgaben prüfen zu können, hat der Zuwendungsempfänger die sog. „De-minimis 
Erklärung“ unter lfd.-Nr. 6 abzugeben. 

 
Punkt 7 Anlagen 

- Bei Bevollmächtigten: Vollmacht 
 

- Beschluss über eine Satzung 
 
- Bestimmung der Aufgaben des Forstzweckverbandes 

 
Falls zum Zeitpunkt der Antragstellung der Satzungsbeschluss und die Bestimmung der Auf-
gaben noch nicht mitgesendet werden können, ist eine vorläufige Vorabgenehmigung oder 
Bewilligung möglich. Bedingung ist, dass die Unterlagen baldmöglichst nachgereicht werden. 

 
Unterschriftenfeld 

Das Unterschriftenfeld ist vollständig (entsprechend den geforderten Angaben) auszufüllen. 
Die Unterschrift muss im Original geleistet werden. 

Hinweis: Bei Gemeinden ist auch die Unterschrift der geschäftsführenden Verbandsgemeinde 
möglich. 

Es wird empfohlen, sich eine Kopie des unterschriebenen Antrages sowie der Anlagen zu fer-
tigen. Dies erleichtert die Bearbeitung für den Fall, dass Rückfragen zum Antrag bestehen.  

 
5. Erläuterungen zum Vordruck „Zahlantrag mit Verwendungsnachweis“ 
 
Der Zahlantrag/Verwendungsnachweis ist der Zentralstelle der Forstverwaltung als obere 
Forstbehörde über das zuständige Forstamt vorzulegen. 
Das Datum zur Vorlage ist auch aus dem Bewilligungsbescheid oder der Vorabgenehmigung 
zu ersehen. 
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Mit diesem Antrag werden die ausgeführten Vorhaben und die tatsächlich entstandenen Aus-
gaben nachgewiesen. 
 
Punkt 4 Beantragung der Gesamtzuwendung 
 
Lfd. Nr. 4.1: Hier ist im Feld des Antragstellers, die Zuwendungshöhe, die sich aus den Kosten 
der realisierten Projekte ergibt, anzugeben. 
 
Achtung: Wurde ein Mehrbedarf gegenüber der beantragten Zuwendungshöhe vor Zu-
schlag/ Maßnahmenbeginn nicht der Bewilligungsbehörde gemeldet, wird dieser ge-
kürzt! 
 
Punkt 5 De-minimis 
 
Die Förderung der Anschubfinanzierung von Forstzweckverbänden nach § 30 LWaldG wird 
als „De-minimis Beihilfe“ abgewickelt. Zum Zeitpunkt der Zahlantragstellung ist eine erneute 
De-minimis Erklärung abzugeben. 
 
Lfd. Nr. 5.1: Beihilferechtlich gesehen kann die beantragte rückwirkende Zuwendung als sog. 
„De-minimis Beihilfe“ gewährt werden. Gemäß den Vorgaben der EU hat der Zuwendungsge-
ber sich vor der Gewährung von „De-minimis Beihilfen“ zu vergewissern, dass bestimmte Vor-
gaben erfüllt sind. Um die Einhaltung dieser Vorgaben prüfen zu können, hat der Zuwendungs-
empfänger die sog. „De-minimis Erklärung“ unter Punkt 5 abzugeben. 
 
Punkt 6 Anlagen 

- (in Kopie) Rechnungen oder Belege aus denen die Bruttokosten und die förderfähi-
gen Kosten hervorgehen. 
Die Rechnungen und Belege müssen immer zur Fördermaßnahme bzw. dem Förder-
zeitpunkt eindeutig zuzuordnen sein. 
 

Unterschriftenfeld 

Das Unterschriftenfeld ist vollständig (entsprechend den geforderten Angaben) auszufüllen. 
Die Unterschrift muss im Original geleistet werden. 

Hinweis: Bei Gemeinden ist auch die Unterschrift der geschäftsführenden Verbandsgemeinde 
möglich. 

Sollten weitere Fragen zur Antragstellung bestehen, können Sie sich an Ihr örtlich zu-
ständiges Forstamt oder die Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt a. d. Wein-
straße Tel.: 06321/6799-0 wenden. 

Es wird empfohlen, sich eine Kopie des unterschriebenen Antrages sowie der Anlagen zu fertigen. Dies 
erleichtert die Bearbeitung für den Fall, dass Rückfragen zum Antrag bestehen. 
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